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PLENARVERSAMMLUNG VOM 17. SEPTEMBER 2021 

Finanzierung der grenzüberschreitenden Berufsausbildung 

sicherstellen 

 

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 17. September 2021 und auf Vorschlag der 

Kommission „Kultur, Jugend, Bildung, Sport“, 

betont die Bedeutung der grenzüberschreitenden Berufsausbildung, die sich sowohl für die 
Auszubildenden als auch für die Unternehmen im Oberrheinraum als erfolgreiches Konzept 
bewährt hat; 

stellt fest, dass sich seit der Reform des Ausbildungssystems in Frankreich bisher ungeklärte 
Fragen in Bezug auf die Finanzierung der grenzüberschreitenden Berufsausbildung, deren 
Verstetigung und den juristischen und technischen Rahmen stellen, die den Abschluss von 
Ausbildungsverträgen erschweren. 

Der Oberrheinrat,  

1. unterstützt den Beschluss der Oberrheinkonferenz, der am 23. April verabschiedet 
wurde und in dem das Konzept der grenzüberschreitenden Berufsausbildung 
unterstützt wird und der Wunsch nach Fortsetzung des Konzepts erneuert wird;  

2. unterstützt die Arbeit des Ausschusses für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
(AGZ) in diesem Rahmen und das Einbringen dieses Themas in den nächsten Deutsch-
Französischen Ministerrat (DFMR); 

3. empfiehlt, die Vorschläge, die von der Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) 
formuliert werden, zu prüfen, um das Konzept weiterzuführen, und bittet die 
französische Regierung, den Bericht der IGAS zu veröffentlichen; 

4. befürwortet die Festlegung eines juristischen und verwaltungstechnischen Rahmens, 
der es ermöglicht, diese grenzüberschreitenden Ausbildungsverträge zu verzeichnen 
und anzuerkennen; 

5. regt an, dass auf beiden Seiten der Grenze ein Ansprechpartner benannt wird, der die 
Auszubildenden, die Unternehmen und die Ausbildungsstätten bei ihrem Vorgehen 
unterstützt; 

6. und regt an, auch die Perspektive der schweizerischen Gebietskörperschaften im 
Oberrheinraum zu berücksichtigen, um das Konzept langfristig weiterzuführen. 

 

 

 



- 2 - 

 
 

 

  
  
  

 

 

 

 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an: 

 in Frankreich:  

o die Abgeordneten der Assemblée nationale aus dem Oberrheinraum 

o an das Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und Eingliederung 

o die Präfektur der Region Grand Est 

o die Region Grand Est 

o die Europäische Gebietskörperschaft Elsass 

 in Deutschland:  

o die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aus dem Oberrheinraum 

o an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

o die Landesregierung Baden-Württemberg 

o die Landesregierung Rheinland-Pfalz 

 in der Schweiz:  

o die Mitglieder der Bundesversammlung aus dem Oberrheinraum 

o Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

o die Nordwestschweizer Regierungskonferenz 

 auf grenzüberschreitender Ebene: 

o die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung 

o den deutsch-französischen Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

o die Oberrheinkonferenz 


